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Mitteilung Nr.270/2021 

 

Verpflichtende Fortbildung zur Dienstanweisung für die Schulen der Stadtgemeinde Bremen 
zum Verbot der sexuellen Belästigung gegenüber Kindern und Jugendlichen  

 

Sehr geehrte Kolleg:innen, 

 

seit dem 01. Oktober 2020 ist die oben genannte Dienstanweisung gültig. Sie löst die jahrelang be-

währte Handreichung „…und wenn es jemand von uns ist?!“ ab. 

Die neue Dienstanweisung ist die Grundlage für den Umgang mit sexueller Belästigung und sexuel-

ler Gewalt durch schulische Mitarbeiter:innen an Schüler:innen Bremer Schulen. Ihnen als verant-

wortlich Agierenden vor Ort soll sie Handlungssicherheit im Falle eines konkreten oder aufkommen-

den Verdachts vermitteln.  

Auch für die Beratungs- und Vertrauenslehrkräfte sowie für die schulischen Sozialarbeiter:innen 

dient die Dienstanweisung als Orientierungshilfe bei einer möglichen Erstansprache durch Schü-

ler:innen im Kontext sexueller Belästigung. 

Sie finden dieses Dokument als pdf-Datei zum eigenen Ausdruck auf der Internetseite der Senatorin 

für Kinder und Bildung. 



 

 

Im Zuge der durch die Corona-Pandemie leider verzögerten Implementierung der Dienstanweisung 

für die praktische Nutzung, wird es im begonnenen Schuljahr 2021/2022 eine verbindliche Fortbil-

dung für Schulleitungsmitglieder im blended-learning-Verfahren geben. Die dafür notwendigen Lehr-

videos und Informationen werden in einem itslearning-Kurs zusammengestellt. So haben Sie die 

Möglichkeit, sich die Inhalte selbstorganisiert anzueignen. In einem Zeitraum nach den Herbstferien 

wird es in vier inhaltsgleichen, jedoch getrennten webex-Konferenzterminen für Sie die Möglichkeit 

geben, sich mit Ihren etwaigen vertieften Fragestellungen an die Mitglieder der Expert:innengruppe 

gegen sexuelle Belästigung bei der SKB zu wenden. Über diese Termine sowie über die Freischal-

tung und den Titel des Kurses auf itslearning werden Sie zeitnah informiert. Die Anmeldung muss 

über das LIS vorgenommen werden. Die Teilnahme an einem dieser Termine ist verpflichtend.  

Für die Teilnahme an der Fortbildung wird Ihnen vom LIS eine Fortbildungsbescheinigung über 

acht Stunden ausgestellt. 

Die Teilnahme ist verbindlich für die Schulleitung und mindestens ein weiteres Mitglied des Schullei-

tungsteams (ZuP-Leitung, Konrektor:in) aus den Grundschulen (mindestens zwei, maximal drei Per-

sonen).  

Aus den weiterführenden Schulen sind die Schulleitung sowie mindestens zwei weitere Mitglieder 

des Schulleitungsteams (stellvertretende Schulleitung, ZuP-Leitung und/oder Oberstufen-/ Mittelstu-

fenleitung) zur Teilnahme verpflichtet (mindestens drei, maximal fünf Personen).  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Olaf Genthe-Welzel 


